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1  Einleitung
1.1 Ausgangssituation

Zum 01.06.2007 ist die REACH-Verordnung 
in Kraft getreten als Ersatz für die bisherige 
Chemikaliengesetzgebung in der Europä-
ischen Union (EU).

Die REACH-Verordnung hat ein Zulas-
sungsverfahren für besonders besorgnis-
erregende Stoffe festgelegt. Mit Stand 
vom 30.06.2011 sind 53 Substanzen in der 
Kandidatenliste (SVHC Liste) für die Zulas-
sung aufgeführt. 
Ziel der EU-Kommission ist es die Liste 
auf 136 Substanzen bis Ende 2013 zu 
erweitern. Mit der Veröffentlichung in der 
„Kandidatenliste“ ergibt sich zwar noch 
keine Zulassungspfl icht, aber weitreichende 
Informationspfl ichten in der Lieferkette. 
REACH verpflichtet Unternehmen, ihre 
gewerblichen Kunden zu informieren, falls 
in ihren Erzeugnissen eine in der Liste 
identifi zierte Chemikalie mit mehr als 0,1 
Prozent enthalten ist.

Ende 2010 hat die Europäische Chemi-
kalienagentur (ECHA) Chrom(VI) -Oxid 
und andere Chrom(VI)-Verbindungen in 
die Kandidatenliste für die besonders be-
sorgniserregenden Stoffe aufgenommen 
(SVHC-Liste).

Das Verzeichnis für die zulassungspfl ich-
tigen Stoffe enthält bisher 6 Substanzen, 
für die die betroffenen Unternehmen spä-
testens bis 2013 Zulassungsanträge stellen 
müssen. Zurzeit läuft das Aufnahmeverfah-
ren für weitere 13 Stoffe. Dies betrifft auch 
Chrom(VI)-Oxid, Chromsäure und weitere 
Chrom(VI)-Verbindungen. Mit Aufnahme 
in Anhang XIV der REACH-Verordnung 
muss für jede Verwendung eine Zulassung 
beantragt werden. Über eine Zulassung 
entscheidet die EU Kommission.

Die möglichen Konsequenzen sind:
• Chromathaltige Oberfl ächenvorbehand-
lungsverfahren dürfen weiter verwendet 
werden. Die erforderliche Registrierung 
der Chemikalien bei der ECHA ist sehr 
kostenintensiv, was zu einer Erhöhung der 
Prozesskosten führen kann.
• Verlagerung der Produktion in Nicht-
REACH-Länder. Der Import von chroma-
thaltigen Produkten ist ohne Registrierung 
bei der ECHA verboten. Auch hier kann die 
notwendige Registrierung zu Preissteige-
rungen führen.
• Der Einsatz von chromathaltigen Ober-
flächenvorbehandlungsverfahren wird 
ausnahmslos verboten.
Nach heutigem Kenntnisstand ist mit 
einer endgültigen Entscheidung der EU-
Kommission innerhalb der nächsten 5 Jahre 
zu rechnen.
 

1.2 Gesundheitsgefährdung

Von toxikologischer Bedeutung sind die 
Chrom(VI) -Verbindungen, welche ein 
krebsverursachendes Potenzial haben. Die 
Einstufung als Verbindungen mit karzino-
genem und mutagenem Potential ist seit 
vielen Jahren bekannt.

Metall isches Chrom und dreiwertige 
Chromverbindungen, wie zum Beispiel das 
Chrom(III)-Phosphat aus dem die Grünchro-
matierschicht besteht, sind weder hautrei-
zend, noch mutagen oder karzinogen. Je-
doch wird zur Herstellung der Prozessche-
mikalien stets von Chrom(VI)-Verbindungen 
ausgegangen. Damit ist auch hier vom 
Umgang mit gesundheitsgefährdenden 
Chemikalien auszugehen und besondere 
Sorgfalt erforderlich.
Chrom(III)-Verbindungen sind in der SVHC-
Liste nicht erfasst und somit bislang ohne 
Aufl agen einsetzbar.
 

2  Gesetzliche Bestimmungen
2.1 Architektur und Bau

Die einschlägigen nationalen Bauord-
nungen und -regeln verbieten bisher 
nicht den Einsatz von chromhaltigen 
Oberfl ächenvorbehandlungen.

Einzelne Städte und Landkreise sind aber in 
ihren Ausschreibungen dazu übergegangen, 
chromfreie Vorbehandlungen zwingend 
vorzuschreiben.

Bereits 1990 hat der Senat Bau / Wohnen 
von Berlin im Amtsblatt 40. Jahrgang die 
Verwendung von Baustoffen mit hoher 
Gesundheits- und Umweltunverträglich-
keit verboten und so die Verwendung von 
Fenster- und Türprofi len aus Aluminium 
untersagt. In der Sitzung vom 19.02.1998 
(Drucksache 13/2002) im Rahmen zur 
Rücknahme der Aufhebung der Verwen-
dungsbeschränkung für Aluminium für den 
Regelungsbereich öffentliches und öffent-
lich gefördertes Bauen erklärt der Senat 
von Berlin, dass Aluminium nur zulässig 
ist, wenn
• eine Verpfl ichtungserklärung des Her-
stellers zum produktbezogenen Recycling 
und
• eine Erklärung des Auftragnehmers über 
die chromfreie Grundierung bei farbigen 
Aluminiumbauteilen vorliegt.
Es wird also nicht zwischen Chrom(VI)- und 
Chrom(III)-Verbindungen differenziert, son-
dern generell die Verwendung von Chrom 
ausgeschlossen.

Die Entscheidung des Senats von Berlin 
hatte eine bundesweite Signalwirkung und 
so wurden auch von anderen Städten, wie 
zum Beispiel München, diese oder ähnliche 
Regelungen eingeführt.

Auch die Zertifi zierungssysteme für nach-
haltiges Bauen (LEED, DGNB, etc.) sehen 
in Ihren Bewertungsregularien für Gebäu-
de positive Punkte für den Einsatz von 
chromfreien Oberfl ächenvorbehandlungs-
verfahren für Aluminium vor. Architekten 
schreiben aus diesem Grund zunehmend 
chromfreie Oberfl ächenvorbehandlungen 
aus.

Vorwort

Anfang der 1990er Jahre erließ das Land 
Berlin das Verwendungsverbot von Alumi-
nium als Baustoff, gegen das der Gesamt-
verband der Aluminiumindustrie (GDA) 
erfolgreich Einspruch eingelegt hat. Dies 
war allerdings mit der Vorgabe verbunden, 
dass zukünftig für die Oberfl ächenvorbe-
handlung chromfreie Verfahren eingesetzt 
werden müssen.

Die GSB International hat sich vor über 15 
Jahren dieser Herausforderung gestellt und 
sich intensiv mit der Einführung und Zulas-
sung chromfreier Vorbehandlungsverfahren 
beschäftigt. In enger Zusammenarbeit mit 
Vorbehandlungschemikalienherstellern 
und Beschichtungsunternehmen wurden 
Zulassungsverfahren für alternative Sy-
steme erarbeitet und dann in die Quali-
tätsrichtlinien aufgenommen. Erstmals 

erfolgte 1994 die Zulassung chromfreier 
Vorbehandlungsverfahren, damit die Mit-
gliedsunternehmen weiterhin ihre Märkte 
mit alternativen Verfahren auf einem hohen 
Qualitätsniveau sicher bedienen können. 
Somit stehen seit dieser Zeit geprüfte, 
chromfreie Vorbehandlungsverfahren zur 
Verfügung, die sich unter Produktions-
bedingungen prozessstabil verhalten, in 
langjährigen Bewitterungsversuchen hohe 
Korrosionsbeständigkeit gezeigt haben so-
wie unter kommerziellen Gesichtspunkten 
wettbewerbsfähig sind.

Seit ihrer Gründung vor über 30 Jahren ver-
folgt die GSB International konsequent ihre 
Aufgabe zur Weiterentwicklung qualitätsge-
sicherter Qualitäten unter Berücksichtigung 
umweltfreundlicher Techniken und Verfah-
ren. Dabei bleibt die Auswahl von Verfah-
rensprozessen und betrieblichen Abläufen 
ausschließlich in der unternehmerischen 

Verantwortung jedes einzelnen Mitglieds-
unternehmens. Wie in der Vergangenheit 
legt die GSB International keine Anforde-
rungen in den Qualitätsrichtlinien fest, die 
über die gesetzlichen Rahmenbedingungen 
hinausgehen.

Die ECHA hat Ende 2010 Chrom(VI)-Oxid 
und andere Chrom(VI)-haltige Verbindungen 
auf die Liste der besonders besorgniserre-
genden Stoffe (SVHC Liste) gesetzt, da sie 
krebserzeugend und erbgutverändernd sind. 
Damit stellt sich sehr intensiv die Frage 
nach der Zukunft der Chromatierung als 
Vorbehandlungsverfahren von Aluminium 
im Baubereich. Doch diese Problematik ist 
seit den 1990er Jahren in den betroffenen 
Industriezweigen bekannt.

Unsere Organisation hat sich deshalb 
rechtzeitig mit alternativen chromfreien 
Vorbehandlungsverfahren beschäftigt.
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Khan Shatyr Projekt – Kasachstan
(Alumil-Milonas Aluminium Industry S.A., 
Kilkis, Greece)








